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Die aba begrüßt die Verabschiedung des Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetzes im Bundestag 

Heute wurde im Bundestag das Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz verabschiedet. Beate Petry, Vorsit-
zende des Vorstands der aba - Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., begrüßt die Verab-
schiedung des Gesetzes und die damit verbundene Stärkung der betrieblichen Altersversorgung:  

„Ich bin froh, dass mit dem Zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG II) viele sinnvolle Maßnahmen zur 
sozialpolitisch notwendigen Stärkung der betrieblichen Altersversorgung auf den Weg gebracht werden. Auch 
wenn wir uns eine etwas ambitioniertere Reform gewünscht hätten, freuen wir uns über die Verabschiedung 
des BRSG II im Deutschen Bundestag. Mehr und höhere Betriebsrenten sind im Interesse der Generationenge-
rechtigkeit.“  

Die aba begrüßt unter anderem die Verbesserungen bei der Geringverdienerförderung, die neuen Möglichkei-
ten von Optionsmodellen auf betrieblicher Ebene, die flexibleren Bedeckungsvorschriften bei Pensionskas-
sen und die leicht verbesserten Anschlussmöglichkeiten bei Sozialpartnermodellen. Die Maßnahmen im BRSG 
II können in ihrer Gesamtheit zu einer stärkeren Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung beitragen.  

Die durch den Änderungsantrag des Bundestagsausschusses für Arbeit und Soziales vorgesehenen Ergänzun-
gen zum Regierungsentwurf begrüßt die aba ausdrücklich. Die leichte Anhebung der zustimmungsfreien Abfin-
dungsgrenze von heute 37,45 Euro auf 56,18 Euro führt zu einer Entbürokratisierung bei den Unterneh-
men. Mit der Festlegung konkreter Zielgrößen und klarer Konsequenzen für die Evaluierung des Sozialpartner-
modells im Jahr 2027 unterstreicht der Gesetzgeber seine Erwartungen. Gleichwohl wäre eine ambitioniertere 
Zielsetzung von einer Verdrei- oder gar Vervierfachung der aktuellen Beteiligtenzahlen in Sozialpartnermodel-
len wünschenswert gewesen, denn selbst dann lägen die Mitgliederzahlen noch unter 200.000.  

„Wir brauchen mehr Mut zu Reformen im Dreisäulensystem der deutschen Altersversorgung. Die angekündigte 
Rentenkommission sollte schnell große Reformschritte vorschlagen und insbesondere klare Rollen für alle Säu-
len der Alterssicherung definieren. Dabei sollte, wie auch im Ausland üblich, der Betriebsrente ein größerer 
Stellenwert zugebilligt werden. Wir brauchen eine solide, generationengerechte Alterssicherung mit einem du-
alen Kern aus gesetzlicher und betrieblicher Altersversorgung. Die aba wird diesen Prozess konstruktiv beglei-
ten und ihre Vorschläge aktiv einbringen,“ betont Beate Petry.  

Die aba ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und 
dem Öffentlichen Dienst. Sie ist parteipolitisch neutral und setzt sich seit mehr als 87 Jahren unabhängig vom jeweili-
gen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbau der betrieblichen Altersversorgung in der Privatwirtschaft und im 
Öffentlichen Dienst ein. 
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